
Am Gericht

Eine 
gutschweizerische 
Lösung
Zwei Männer stehen erstmals vor Gericht, der eine als Kläger, 
der andere als Beklagter. Knapp zwei Stunden später verlassen 
sie den Saal in AndelHngen Z– U ohne brteil, aöer versEhnt. 
1ine Geschichte, die helvetischer nicht sein kEnnte.
Von Brigitte Hürlimann, 29.08.2018

Ort: Bezirksgericht AndelHngen
Zeit: 62. August 0865, 5.6F bhr
Fall-Nr.: Vf658880
Thema: BauhandwerkerpWandrecht

-er Schwielen an den –änden trägt, wer mit ehrlichem, üeissigem –andD
werk zum -ohle der Gesellscha; öeiträgt, dem geöLhrt 1hre und Schutz. 
Rieser Gedanke ist alt und hat auch im digitalen Zeitalter nichts an BedeuD
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tung verloren? schon gar nicht in einem Iand wie der Schweiz mit ihrer lanD
gen, mit Stolz gepüegten –andwerkstradition. Solches Gedankengut üiesst 
natLrlich in die Jechtsordnung ein und geniesst öis heute erstaunlich viel 
JLckhalt. 1in Beispiel geWälligT Ras BauhandwerkerpWandrecht U ein gutD
schweizerisches 3nstrument, das vor wenigen yahren vom BundesgesetzD
geöer sogar noch ausgeöaut und verstärkt wurde, dem gegenteiligen AnD
sinnen der 3mmoöilienwirtscha; zum Protz.

Genau darum, um das Bauhandwerk und eine damit veröundene, strittige 
GeldWorderung, geht es an einem hochsommerlichen Ronnerstagvormittag 
vor dem Bezirksgericht AndelHngen, im zLrcherischen -einland und an 
der Phur gelegen, einen Katzensprung von -interthur und vom Jhein entD
Wernt. Ras kleinste und ländlichste Bezirksgericht des Kantons ZLrich tagt 
mitten im RorW, zwischen Kirche, Schloss, MLhlrad und Jiegelhäusern, es 
residiert in einem markanten Amtshaus aus dem yahre 65jj und ist vom 
BahnhoW aus in wenigen Gehminuten zu erreichen. PCpisch AndelHngen, 
dass man auW dem kurzen -eg ans Gericht mindestens einen Praktor kreuzt 
und vom RorWpolizisten hEüich gegrLsst wird.

3ns Amtshaus hinein treten kurz nach 5 bhr morgens zwei –erren, die sich 
nur knapp öegrLssen und sonst keines Blickes wLrdigen. Schweigend nehD
men sie im ersten Stock des Gerichtsgeöäudes auW der -arteöank vor dem 
denkmalgeschLtzten Gerichtssaal :latz. Sie starren auW ihre –ände, es ist 
ihnen sichtlich unwohl in ihrer –aut. Beide werden sie später dem IeitenD
den Gerichtsschreiöer Georg Merkli, der als 1rsatzrichter im 1insatz ist, öeD
teuern, sie stLnden zum allerersten Mal vor Gericht U und sie hoNen sehr, 
dass sich dieses 1rleönis nicht wiederholen werde. 

-as ist geschehenT

Rer –err im kurzärmligen rot karierten –emd und in den Blue’eans LöerD
nimmt den :art des Klägers. 1r ist der –andwerker öeziehungsweise der 
Au;ragnehmer und 3nhaöer einer BauhandwerksHrma. VLr den anderen 
–errn im :oloshirt und in der dunkelölauen ÄhinoD–ose hat er Aröeiten 
ausgeWLhrt, das heisstÜ von seinen Angestellten ausWLhren lassen. Rer BeD
klagte ist in der öeneidenswerten Situation, sich ein stattliches 1inWamiD
lienhaus mit Blick auW den Jhein leisten zu kEnnen. Rer Bauhandwerker 
WLhrt zu seiner grEssten ZuWriedenheit umWangreiche Aröeiten am Oeuöau 
durch, das Au;ragsvolumen öeträgt Löer 088«888 Vranken. Zum Zwist zwiD
schen Bauherrn und –andwerker kommt es erst, als es um die Gestaltung 
der Perrasse geht. Ras –aus steht öereits, der 1igentLmer wohnt schon drin, 
es ist Sommer, und er drängt darauW, dass es nun auch mit der Perrasse vorD
wärtsgehe. Ra macht ihm der Architekt eine xnderung schmackha;Ü Oeu 
soll die Perrasse aus einem –olzkonstrukt öestehen, die ursprLnglich geD
planten Stahlträger werden LöerüLssig, daWLr örauchts mehr als doppelt so 
viele StLtzpWosten. bnd sehr viel –olz.

fertragsrechtlich gesprochen öedeutet diesÜ Rer öereits unterschrieöene 
-erkvertrag wird nachträglich aögeändert, was die Perrasse öetriN. AuWgaD
öen Wallen dahin, neue kommen hinzu, ein 3ngenieur muss konsultiert werD
den, das forgehen und die Bauart sind ganz anders als vertraglich WestgeD
halten. bnd, man ahnt es öereitsÜ 1s kommt zu Mehrkosten. Rer –andwerD
ker sagt, er haöe von AnWang an darauW auWmerksam gemacht, es haöe ihm 
aöer niemand zuhEren wollen, in der 1ile und im Bestreöen, die Perrasse 
so schnell wie mEglich herzurichten, was im !örigen gelingt. Rer Architekt 
akzeptiert danach anstandslos die Mehrausgaöen und die Jechnung des 
–andwerksöetrieös, leitet diese an den Bauherrn zwecks Bezahlung weiter 
U und der 1inWamilienhausöesitzer Wällt aus allen -olken. 
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Oiemand, sagt er vor Gericht, haöe ihn im foraus darauW auWmerksam geD
macht, das sei einWach nicht in »rdnungÜ (Rie Aröeiten wurden einwandWrei 
ausgeWLhrt, aöer diese e)tremen Mehrkosten haöen mich enttäuscht. Ra 
hätte man doch zuvor miteinander reden mLssen  fielleicht hätte ich soD
gar eine Gegeno erte eingeholt.  Rer Bauherr zahlt dennoch einen GrossD
teil der Mehrkosten, am Schluss geht es noch um eine Vorderung von rund 
j888 Vranken, die o en öleiöt. -eil er diesen Jestöetrag partout nicht öeD
gleichen will, droht ihm nun die deHnitive 1intragung eines BauhandwerD
kerpWandrechts U das ist Phema der Gerichtsverhandlung in AndelHngen.

Ras BauhandwerkerpWandrecht ist ein :rivileg der –andwerker und ein 
Alötraum der –auseigentLmer. Ras hiesige Jecht kennt das 3nstrument 
seit 3nkra;treten des Zivilgesetzöuches, also seit Löer hundert yahren. Sinn 
und Zweck des BauhandwerkerpWandrechts ist WolgendesÜ Rer BauhandD
werker leistet seine Aröeit o; im foraus, öevor er seinen Iohn kassiert 
und WLr die bnkosten entschädigt wird, er geht also ein Hnanzielles Jisiko 
ein. Rer Bauherr wiederum wird durch die foraröeit des –andwerkers öeD
reichert. Kommt es zum Zwist Löer eine ausstehende Vorderung, darW der 
–andwerker deshalö das von ihm wertvermehrte Geöäude öelasten. 1r öeD
kommt ein :Wand zugesprochen, das ihm das 1intreiöen der o enstehenD
den Beträge erleichtern und sichern soll und ihn vor einer allWälligen 3nD
solvenz des Bauherrn schLtzt. bnseriEses Geschä;en mit 3mmoöilien und 
hochspekulatives Geöaren war schon AnWang des zwanzigsten yahrhunD
derts ein Phema. 1in Rauerörenner, sozusagen.

0860 ist in der Schweiz die revidierte Jegelung des BauhandwerkerpWandD
rechts in Kra; getreten. Oeu werden auch Aöörucharöeiten, der GerLstD
öau oder die Baugruöensicherung vom :rivileg erWasst U zum MissWallen der 
3mmoöilienöranche. Riese steht dem BauhandwerkerpWandrecht skeptisch 
gegenLöer und öetont das Roppelzahlungsrisiko des BauherrnÜ wenn dieD
ser die Jechnungen der –andwerksHrmen aömachungsgemäss öezahlt, die 
Virmen die Zahlungen ’edoch nicht an ihre Suöunternehmen weiterleiten. 
3n einer solchen Situation dLrWen auch die geprellten Suöunternehmer das 
GrundstLck öelasten, und es ist der Bauherr, der die leidige Sache austragen 
muss.

fon alldem ist in AndelHngen aöer nicht die Jede und eigentlich auch herzD
lich wenig umstritten. -ie gesagt, es geht nur noch um j888 Vranken WLr 
tadellos ausgeWLhrte Aröeiten. Bauherr und –andwerker stehen sich im GeD
richtssaal direkt gegenLöer, ohne Anwälte? ’e länger die ferhandlung dauD
ert, desto mehr entspannt sich die Atmosphäre. Jichter Georg Merkli lässt 
öeide :arteien ausWLhrlich zu -ort kommen, navigiert sie öehutsam durch 
das prozessuale Jegelwerk, packt dann die Ähance und macht den öeiD
den Streithähnen einen fergleich schmackha;. 3n einer vorläuHgen 1inD
schätzung legt er dem öeklagten Bauherrn und 1inWamilienhausöesitzer 
dar, dass der –andwerker die öesseren Argumente und Rokumente vorzuD
weisen haöe und wohl eine reelle Ähance öestehe, dass das BauhandwerD
kerpWandrecht deHnitiv eingetragen werde.

Oach kurzem –in und –er einigen sich Kläger und Beklagter auW WolgenD
den fergleich, der noch an »rt und Stelle öeidseitig unterzeichnet wirdÜ Rer 
Bauherr zahlt öis spätestens 1nde August die o enstehenden j888 Vranken 
und Löernimmt die Kosten des AndelHnger ferWahrens. Rer –andwerker 
wiederum Löernimmt die öereits entstandenen Kosten des GrundöuchverD
Wahrens und verzichtet auW ’egliche weitere Vorderung aus diesem BauauWD
trag.

ZuWriedene Gesichter im Gerichtssaal. Kläger und Beklagter verlassen das 
–aus, nicht ohne im Gang das forgehen des Jichters in hEchsten PEnen 
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zu loöen. Georg Merkli seinerseits gEnnt sich einen Ka ee und triN im 
:ausenraum auW Gerichtspräsident Iorenz Schreiöer. Ooch öis vor wenigen 
yahren war Schreiöer der einzige gewählte Jichter AndelHngens, der ein 
aögeschlossenes Jechtsstudium mit ins Amt örachte? üankiert vom eöenD
Walls ’uristisch ausgeöildeten Ieitenden Gerichtsschreiöer, der regelmässig 
als 1rsatzrichter einspringt. Alle anderen Jichter waren sogenannte IaienD
richter U und sind es öis auW eine Ausnahme noch heute. 3m yuni 0862 aöer 
öestimmte das KantonalzLrcher Stimmvolk, dass dem Iaienrichtertum ein 
1nde zu setzen sei. Bereits amtierende Iaienrichter dLrWen dennoch öleiD
öen und sich auch der -iederwahl stellen.

Als einziger Bezirk im Kanton ZLrich stimmte AndelHngen WLr die BeiD
öehaltung der Iaienrichter, und auch Gerichtspräsident Schreiöer öetonD
te stets, seinetwegen und wegen des Bezirksgerichts AndelHngen mLsse 
das Iaienrichtertum nicht aögeschaN werden. –eute ist die Situation so, 
dass einer der AndelHnger Iaienrichter aus 1nttäuschung Löer das AöstimD
mungsergeönis sein Amt auWgaö dem Bezirksresultat zum Protz  und durch 
einen :arteikollegen ersetzt wurdeÜ ein -irtscha;sanwalt, der in ZLrich arD
öeitet, im Bezirk AndelHngen leöt, ein Sf:DMitglied, das gegen die AöschaWD
Wung der Iaienrichter gestimmt hatte, ganz im Sinne der :arteiparole.

Rer yurist sitzt mit einem ZwanzigD:rozentD:ensum auW der Jichteröank, 
wie die Lörigen drei Peilamtsrichter auch, die Bäuerin, 3PDVachmann und 
pensionierte Sekundarlehrerin sind. Preten sie zurLck, werden sie durch 
yuristinnen und yuristen ersetzt, so will es die neue Jegelung im Kanton 
ZLrich. bnd all ’enen Kreisen, die daroö Wrustriert sind und den ferlust von 
gesundem Menschenverstand im Gerichtssaal öeWLrchten ein im AöstimD
mungskampW ständig vorgeörachter Slogan , sei empWohlen, eine GerichtsD
verhandlung zu öesuchen und herauszuHnden, oö die yuristenrichter ihD
ren Menschenverstand tatsächlich WLr immer und ewig an den Garderoöen 
der JechtsWakultäten aögelegt haöen. Rer –andwerker und der Bauherr, die 
sich seit dem :rozess in AndelHngen wieder in die Augen schauen kEnnen, 
werden von anderen 1rWahrungen öerichten.

Illustration Friederike Hantel
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